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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 17.07.2025 

Ausgabe 2025/33 
 

Das Landratsamt Vogtlandkreis hat mit Bescheid vom 04.07.2025 nachfolgende Nachtragshaus-

haltssatzung für das Jahr 2025 rechtsaufsichtlich bestätigt: 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Reichenbach 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der 

Stadtrat in der Sitzung am 02.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und des 

Finanzhaushalts werden nicht geändert. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen wird nicht verändert. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Kassenkredite werden nicht geändert. 

§ 5 

Die Hebesätze die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt wurden, werden nicht ge-
ändert. 

§ 6 

Die gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsvereinbarung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund er-

hebbare Umlage wird auf 552.433 EUR festgesetzt. 
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Ausgefertigt: Reichenbach im Vogtland, den 09.07.2025 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 

     
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
Nach § 4 Abs. 4 S 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten zustanden gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 

zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland für das Jahr wird nach 

§ 76 Abs. 3 SächsGemO im Internet unter: 

https://www.reichenbach-

vogt-

land.de/fileadmin/user_upload/reichenbach/pdf/01_stadt_buerger/02_amtliche_bekanntmachunge

n/2025_02_14_haushaltsplan_2025_-_reichenbach_im_vogtland.pdf  
 
in der Zeit vom 17.07.2025 bis 31.07.2025 elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 15.07.2025 

 

Henry Ruß         

Oberbürgermeister 
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